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Übertragung Regenwasserkanalvermögen an AZV - Vertrag 
 
Beschlussbegründung: 
 
Die Gemeinde entschied mit Beschlusses KLM/BV/129/2022, die Niederschlagswasserkanalisation an 
den Abwasserzweckverband „Eisleben- Süßer See“ zu verkaufen und beauftragte die Verwaltung, die 
Vorgehensweise mit dem Verband abzustimmen. 
 
Am 23.02.2023 bestätigte der Gemeinderat durch Beschluss (KLM/BV/158/2023) den vorliegenden 
Vertrag zwischen dem AZV „Eisleben- Süßer See“ und der Gemeinde Klostermansfeld zur 
Übertragung der Regenwasserkanalisation zum 01.04.2023. Gleichzeitig wurde der Bürgermeister zur 
Vertragsunterzeichnung ermächtigt. 
 
Seitens des Abwasserzweckverbandes wurden gleichermaßen die erforderlichen Beschlüsse gefasst 
und der Kommunlaufsicht die 7. Änderung der Verbandssatzung zur Genehmigung vorgelegt. Durch 
die erforderliche Zustimmung der Aufsichtsbehörde und der anschließenden Veröffentlichung hätten 
die Voraussetzung zur Vollziehung vorgelegen. 
 
Eine Genehmigung erfolgte jedoch bis zum Redaktionsschluss gegenüber dem AZV nicht, sodass es 
einer Anpassung des Vertrages bedarf. Dies hat zur Folge, dass der Termin zur Übertragung auf den 
01.08.2023 verschoben werden muss und sich der Wert des Anlagevermögens geringfügig verringert. 
 
Die Ermittlung des Übertragungswertes basiert auf der im Rahmen der Doppikeinführung 
vorgenommenen Bewertung des Anlagevermögens und der entsprechenden Fortschreibung.  
 
Der Vertrag ist in der Anlage enthalten. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt, dem vorliegenden Vertrag zwischen dem AZV „Eisleben- Süßer See“ 
und der Gemeinde Klostermansfeld zur Übertragung der Regenwasserkanalisation zuzustimmen.  
Der Bürgermeister wird zur Vertragsunterzeichnung ermächtigt. 

 

 
 
 
 



 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Einzahlungen aus der Übertragung sind im Haushaltsplan der Gemeinde Klostermansfeld 
berücksichtigt.  
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Vertrag zur Einbringung des Anlagevermögens für die Niederschlagswasserbeseitigung 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussvorschlag abweichender Beschluss 
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